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ftnntrcidE) auSnüijt. ©S fcl) eint, baf) enblid) ein nie oer»
fapenber Kamiitauffat} gefunben ift.

©ie eigentliche SanbroirtfdEjaftëabteitung rou'rbe am 20.
(September eröffnet, ffügen mir noch bei, bafj felbft»
rebenb eine heimelige 2BirtfchaftSl)aße nicht fehlt, in ber
ein guter Vernecfer unb mährfctiafte Verpflegung oerab»
reicht mirb, fo bärfte baS Vilb oon biefer AuSfteßung
gtemlich ooßftänbig fein, ©ie bietet ein frf)öne§ Vilb
rheintalifchen ©emerbefleifjeS unb oerbtent zahlreichen
Vefucf). ©ie gan je Anlage ift muftergültig auffen mie
Innen unb faft in ber ©röfje einer ïantonalen Ausfiel-
lung, foßen botf) für bie Hochbauten aßein über 80,000
fronten ausgegeben roorben fetn,^für baS Meine Vernecf
eine eiftaunli^e Seiftung.

©er Vericl)terftatter fu<hte noch einige Vernecfer
©trafen ab unb fanb bie Stopfer unb Küfer, bie ©erber
unb ©ßjloffer ufro. an ber Arbeit. @r freute fich über
bie SNannigfaltigfeit, in ber efftfameS Huudmerf in biefem
©täbtdjen fixeren Voben behalten tonnte. Ntöge bie in
aßen ©eilen roohlgeratene AuSfteßung nicht blojj bie zahl»
reiben Vefucher erfreuen, fonbern ihnen auch tlar legen,
bafj baS H<*>K>werf nur bann einen golbenen Voben
hat, roenn man e§ burch gute Aufträge Eräftig unterfiütft.

OolksvfrtMbafi.
ßo*feretig fchroeijertfcher Arbeitsämter, ©ie aus

aßen Kantonen befugte Konferenz ber fchmeizerifchen
Arbeitsämter in 3« g »om ©amStag ben 22. Septem»
ber behanbelte am Vormittag baS com eibgenöffifcljen
VolfSroirtfchaftSbepartement herausgegebene Neglement
über bie einheitliche ©urdphrung ber Vermittlung^
tätigfeit ber Arbeitsämter unb fragen betreffenb ©in»
reife frember ArbeitSfräfte fomie ben Ausbau beS offi»
gießen IßublifationSorganS „©er fchmeigetifche Arbeits»
marft". Am Nachmittag mürben bie Teilnehmer mit ben

com Verbanbe aufgefteüten ^Richtlinien über bie gefetliche
Regelung beS ArbeitSna^meifeS befannt gemalt. ®aS
eibgenöffifdhe Arbeitsamt mürbe eingelaben, biefe Seit»

fätfe bei ber Ausarbeitung eines ©efe^entmurfeS mög»
lichft meitgehenb zu berücfftchtigen. ®em Verbanbe mirb
fpäier noch Gelegenheit gegeben merben, zu biefem Vor»
entmurf ©teßung zu nehmen.

götöerujtg Der ArbeitSlofeK=Verficherung. ©er
VunbeSrat hat Votfchaft unb ©ntmurf eines Vun beS»

gefe|eS über bie fförberung ber ArbeitSlofenberficherung
genehmigt, ©er ©ntmurf fteßt, mie bie Sefer bereits
roiffen, im großen unb gangen auf bie bisherigen @r=

fahrungen in ber ©ubbentionierung, ber Arbeitlofen»
faffen ab. ®aS Vorgehen beS VunbeS fofl feine ab»

fchltefjenbe Negelung bebeuten, fonbern nur ben Anftofi
geben gu einer meilern ©ntroieftung, bie in bie

§änbe ber Kantone, ber ©emeinben, fomie berVer»
bänbe ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer gelegt ift.

©ie VunbeSbeiträge foßen grunbfählich allen Kaffen
gemährt merben, bie ben Sebingungen beS VunbeSbe»
fihluffeS entfprecljen. ©egenmärtig befielen 19 öffent»
liehe unb 4 parität if che Kaffen. ©ie öffentlichen
unb paritätifchen Kaffen gähfen gufammen nur etroa
9000 äRitglieber, bie ©eroerf fchaftSfaff en beren
Wehr als 175,000. Nach bent ©efe^eS» ©ntmurf ftet)t
betn Vunb ein unbefchränfteS Kontroßrecht gu unb ge»

gen SKiprauch finb befonbere Vorfehren getroffen, ©ie
Kaffen müffen auf bem ®runbfa| ber Verficherung be=

^hen. ©te Koften für bie an bie Arbeitslohn auSgu»
gahlenben ©aggelber foßen in erfter Stnie bon ben
^erficherten felbft aufgebracht merben burch regel»
wäfjige Prämien. ®aS ©aggelb foß in ber Negel 60 %
be§ ausfaßenben normalen VerbienfteS nicht überfteigen.
$>et VunbeSrat ift befugt, hinüber genauere Veftim»

mungen aufgufteßen. ®aS ©aggelb barf nur auSge»
richtet merben, roenn ber Verfictjerte unberfchulbet
arbeitslos geroorben ift. Sft bie ArbeitSlofigfett bie
golge eines ©treifS ober einer AuSfperrung, fo barf
roährenb ber ©auer etneS ©treifS ober ber AuSfperrung
ftin ©aggelb ausgerichtet merben. ©ie VegugSberechti»
gung foß erft 30 ©age nach Abbruch beS ©treifS ober ber
AuSfperrung beginnen, ©ie ift auf 90 ©age innert 360
©agen feftgefe^t. 8n Kriefengeiten fann ber VunbeS»
rat biefe grift berlängern. ©er ©ntmurf fieht einen
VunbeSbeitrag bon 30°/« &er auSbegahlten ©aggelber
bor. gür öffentliche Kaffen fann bie VunbeSberfamm»
lung ben Veitrag auf 40%, erhöhen.

©chmeizerifche llnfaßoerficherungSanftatt. ©ie @r=

gebniffe beS NlonatS Auguft 1923 finb folgenbe. (®ie
in Klammern angegebenen faßten betreffen ben entfprec|en»
ben geitraum beS QaljreS 1922). VetriebSunfälle:
©obeSfäße 30 (22); anbere fjäße 8185 (6895); gufammen
8215 (6917). NichtbetriebSunfälle: ©obeSfäße 33
(32); anbere gäfle 2913 (2372); gufammen 2946 (2404).
Summe ber im SRonat Auguft gemelbeten llnfäße 11,161
(9321). ©efamtfumme ber feit Anfang beS (jaljreS ge»
melbeten llnfäße 71,301 (61,374).

Auf 1. September 1923 mürben für Qnoalibenrenten
ffr. 286,981 (gr. 239,829), für Hinterlaffenenrenten gr.
172,525 (ffr. 143,005), gufammen ffr. 459,506 (ffr. 382,834)
ausbezahlt. Am 1. September maren 8997 Verftcljerte
im ©enufj einer Qnoalibenrente unb 1910 ffamilien im
©enufj einer Hinterlaffenenrente.

©te 3«hl ber ber obligatorifchen Verficherung unter»
fteßten Vetrtebe beträgt auf ©nbe Auguft 36,074 (35,193).

©ie Koften Der £ebe«SJ)«lttttt8 Ittjpft 1928.
(Korr.) ©te ©euerungSberechnungen beS eibgenöffifdhen
AibeitSamteS für ben SRonat Auguft ergeben gegenüber
bem Vormonat feine ober nur geringe Veränderungen
ber ©urchfchnittSpreife ber meiften erfaßten Artifel. @e=

fliegen finb bie greife für Gier unb leicht angezogen
haben biejenigen für Kalbfleifcf), Käfe, ©df)affleif<h, Nieren»
feit unb NeiS. ißreiSrücfgänge oergeichnen tnSbefonbere
Kartoffeln, $ucfer unb Kochbutter. Auch für ©örrobft
unb ©aSfofS finb bie greife etroaS gemichen.

©ie ©rhöhung ber ©ierpreife mirb in ihrer 3Birfung
auf bie Qnbejgiffer ber NahrungSfoften burch IßreiS»
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sinnreich ausnützt. Es scheint, daß endlich ein nie ver-
sagender Kaminaufsatz gefunden ist.'

Die eigentliche Landwirtschaftsabteilung würde am 20.
September eröffnet. Fügen wir noch bei, daß selbst-
redend eine heimelige Wirtschaftshalle nicht fehlt, in der
ein guter Bernecker und währschafte Verpflegung verab-
reicht wird, so dürfte das Bild von dieser Ausstellung
ziemlich vollständig sein. Sie bietet ein schönes Bild
rheintalischen Gewerbefleißes und verdient zahlreichen
Besuch. Die ganze Anlage ist mustergültig außen wie
innen und fast in der Größe einer kantonalen Ausfiel-
lung, sollen doch für die Hochbauten allein über 80.000
Franken ausgegeben worden sein,Mr das kleine Berneck
eine erstaunliche Leistung.

Der Berichterstatter suchte noch einige Bernecker
Straßen ab und fand die Töpfer und Küfer, die Gerber
und Schloffer usw. an der Arbeit. Er freute sich über
die Mannigfaltigkeit, in der ehrsames Handwerk in diesem
Städtchen sicheren Boden behalten konnte. Möge die in
allen Teilen wohlgeratene Ausstellung nicht bloß die zahl-
reichen Besucher erfreuen, sondern ihnen auch klar legen,
daß das Handwerk nur dann einen goldenen Boden
hat, wenn man es durch gute Aufträge kräftig unterstützt.

YMWMtKâ
Konferenz schweizerischer Arbeitsämter. Die aus

allen Kantonen besuchte Konferenz der schweizerischen
Arbeitsämter in Zug vom Samstag den 22. Septem-
der behandelte am Vormittag das vom eidgenössischen

Volkswirtschaftsdepartement herausgegebene Reglement
über die einheitliche Durchführung der Vermittlungs-
tätigkeit der Arbeitsämter und Fragen betreffend Ein-
reise fremder Arbeitskräfte sowie den Ausbau des offi-
stellen Publikationsorgans „Der schweizerische Arbeits-
markt". Am Nachmittag wurden die Teilnehmer mit den

vom Verbände aufgestellten Richtlinien über die gesetzliche

Regelung des Arbeitsnachweises bekannt gemacht. Das
eidgenössische Arbeitsamt wurde eingeladen, diese Leit-
sähe bei der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes mög-
liehst weitgehend zu berücksichtigen. Dem Verbände wird
später noch Gelegenheit gegeben werden, zu diesem Vor-
entwurf Stellung zu nehmen.

Förderung der Arbeitslosen-Versicherung. Der
Bundesrat hat Botschaft und Entwurf eines Bundes-
gesetzes über die Förderung der Arbeitslosenversicherung
genehmigt. Der Entwurf stellt, wie die Leser bereits
wissen, im großen und ganzen auf die bisherigen Er-
sahrungen in der Subventionierung, der Arbeitlosen-
lassen ab. Das Vorgehen des Bundes soll keine ab-
schließende Regelung bedeuten, sondern nur den Anstoß
geben zu einer weitern Entwicklung, die in die

Hände der Kantone, der Gemeinden, sowie der Ver-
bände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelegt ist.

Die Bundesbeiträge sollen grundsätzlich allen Kassen

gewährt werden, die den Bedingungen des Bundesbe-
schlusses entsprechen. Gegenwärtig bestehen 19 offent-
liche und 4 paritätische Kassen. Die öffentlichen
und paritätischen Kassen zählen zusammen nur etwa
9000 Mitglieder, die Gewerkschaftskassen deren
Mehr als 175,000. Nach dem Gesetzes-Entwurf steht
dem Bund ein unbeschränktes Kontrollrecht zu und ge-
gen Mißbrauch sind besondere Vorkehren getroffen. Die
Kassen müssen auf dem Grundsatz der Versicherung be-

when. Die Kosten für die an die Arbeitslosen auszu-
Zahlenden Taggelder sollen in erster Linie von den
Versicherten selbst aufgebracht werden durch regel-
Mäßige Prämien. Das Taggeld soll in der Regel 60 °/o
des ausfallenden normalen Verdienstes nicht übersteigen.
Der Bundesrat ist befugt, hierüber genauere Bestim-

mungen aufzustellen. Das Taggeld darf nur ausge-
richtet werden, wenn der Versicherte unverschuldet
arbeitslos geworden ist. Ist die Arbeitslosigkeit die
Folge eines Streiks oder einer Aussperrung, so darf
während der Dauer eines Streiks oder der Aussperrung
kcin Taggeld ausgerichtet werden. Die Bczugsberechti-
gung soll erst 30 Tage nach Abbruch des Streiks oder der
Aussperrung beginnen. Sie ist auf 90 Tage innert 360
Tagen festgesetzt. In Kriesenzeiten kann der Bundes-
rat diese Frist verlängern. Der Entwurf sieht einen
Bundesbeitrag von 30°/o der ausbezahlten Taggelder
vor. Für öffentliche Kassen kann die Bundesversamm-
lung den Beitrag auf 40°/o erhöhen.

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt. Die Er-
gebniffe des Monats August 1923 sind folgende. (Die
in Klammern angegebenen Zahlen betreffen den entsprechen-
den Zeitraum des Jahres 1922). Betriebsunfälle:
Todesfälle 30 (22); andere Fälle 8185 (6895); zusammen
8215 (6917). Nichtbetriebsunfälle: Todesfälle 33
(32); andere Fälle 2913 (2372); zusammen 2946 (2404).
Summe der im Monat August gemeldeten Unfälle 11,161
(9321). Gesamtsumme der seit Anfang des Jahres ge-
meldeten Unfälle 71,301 (61,374).

Auf 1. September 1923 wurden für Invalidenrenten
Fr. 286,981 (Fr. 239,829), für Hinterlaffenenrenten Fr.
172,525(Fr. 143,005), zusammen Fr. 459,506(Fr. 382.834)
ausbezahlt. Am 1. September waren 8997 Versicherte
im Genuß einer Invalidenrente und 1910 Familien im
Genuß einer Hinterlaffenenrente.

Die Zahl der der obligatorischen Versicherung unter-
stellten Betriebe beträgt auf Ende August 36,074 (35,193).

Die Kosten der Lebeushaltung Eude August 1923.
(Korr.) Die Teuerungsberechnungen des eidgenössischen
Albeitsamtes für den Monat August ergeben gegenüber
dem Vormonat keine oder nur geringe Veränderungen
der Durchschnittspreise der meisten erfaßten Artikel. Ge-
stiegen sind die Preise für Eier und leicht angezogen
haben diejenigen für Kalbfleisch, Käse, Schaffleisch, Nieren-
sett und Reis. Preisrückgänge verzeichnen insbesondere
Kartoffeln, Zucker und Kochbutter. Auch für Dörrobst
und Gaskoks sind die Preise etwas gewichen.

Die Erhöhung der Eierpretse wird in ihrer Wirkung
auf die Indexziffer der Nahrungskosten durch die Preis-

e.,s^
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rüctgänge fur Qucter unb Kartoffeln metjr all aulgegll»
djen, fobafj bie Qnbejgiffer ber ©efamtnaßrungltoften
einen leisten Städtgang oergetcf)net. Sie üftaßrungloer»
teuerung feit Quni 1914 beträgt im Sericljtlmonat 61
bil 64 o/o gegenüber 63—66 % im Vormonat.

Sie ©ingelrefultate ber 33 ©rljebunglgemeinben er»

geben in nur einer ©emehtbe eine letzte Qunaßme ber
iftaßrungltoften, tn 10 ©emeinben teine Seränberung
unb in 22 ©emeinben einen Stäcfgang. Severer beträgt
in 8 ©emeinben 1-%,'tn 10 ©emeinben 2 % unb in
4 ©emeinben meljr all 2 ®/o.

Sie Qnbeçgiffer für Srenw unb Seudjtftoffe ift im
93ericf)tlmonat unoeränbert geblieben. Sie Srennftoffoer»
teuerung fett Quni 1914 beträgt 73—77 %. Sie Koften
für Sta^runglmittel unb Srennftoffe gufammen fielen
im Sericßtlmonat 62—65 °/o über benjenigen im Quni
1914, gegenüber 64—67 % im Sormonat.

©te £a$e beê $itfceit3roatfte$
int 'Slugttft 1923«

(Sorrefponbenj.)
Sie im Verlaufe ber letjten SRonate feftgefiellte Sef=

ferung ber Slrbeitlmarftlage ift im Sluguft gum ©tillfianb
gefommen. Sie Qal)l ber gänjticl) 9lrbeitllofen
ift non ©nbe Quit bil ©nbe Sluguft gwar nocf) oon
22,722 auf 22,544, alfo um 168 gefunten, ebenfo bie

Qal)l ber unterftütjten gänjlicl) Slrbeitllojen, bie oon
4136 auf 3655, alfo um 481 gefallen ift. dagegen t)at
bie 3al)l ber bei Stotftanblarbeiten Sefdjäftigten innert.
SJtonatlfrift um 539 abgenommen unb bie Qaßl ber
tatfäcljtid) oßne ülrbeit SöefinblidEjen tjat eine Sernteßrung
um 509 erfahren, ©te betrug ©nbe Sluguft 14,415 unb
umfaßte 11,598 SMnner unb 2817 grauen, ©benfo
meift bie ©efamtjaljl aller betroffenen gegenüber bem
Sormonat eine Steigerung oon 747 auf. @ie ift oon
35,314 im Quit auf 36,601 ©nbe Stuguft aeftiegen.

Sie beriete ber fantonalen Qentralftellen für 3lr»

beitlnarfjroeil ftellen mit 3lulna|me bei Kanton! Steuern

bürg feine toefentlicfje Sinberung ber Sage feft. Siefer
Kanton melbet, baff einzelne gabriten infolge ber @rb»

bebenfataftropl)e in Qapan bereitl Künbigungen oorge=
nommen fjaben.

Stad) ben berieten ber wicf)tigften Slrbeitgeberoer»
bänbe geigt ber SefdEjäfiigunglgrab ber Qnbuftrien im
Sluguft 1923 folgenbe! bilb: Seben!» unb ©enufjmittel:
flau, worunter Sabafinbuftrie : fcljlecfjt. be!leibunglge=
werbe: befriebigenb bil gut, bei guten 2lu!fid)ten. fper»
ftellung oon bauten unb Saufioffen: größtenteill nod)
gut ; £olj= unb ©lalbearbeitung : im allgemeinen befrie»
bigenb bei ungewiffen 9lu!fidf)ten. Sejtiiinbufirie:
fct)ledf)len ©efdjäftlgang mit ungünftigen 3lulfic|ten melben
bie ©eibenfioff» unb bie KunftwoUfabrifation. Sie übrigen
Qweige, mit 3lu!naf)tne ber gärberei, ber Slppretur unb
ber |>anf= unb Qutefabviîation, bie ©tieferei unb 9lu!=
rüfterei, bie flau befdjäftigt finb, melben befriebigenben
bil guten ©efd^äftlgang, gum größten Seil aber mit um
beftimmten Éûlfidjten. Qm ©rapljifdfjen ©ewerbe unb
ißapiertnbuftrie ift bie budjbrucfetei fcßlecßt, bie übrigen
Qweige flau befdfjäftigt. Sie ©ßemifdfje Qnbuftrie geigt
bei annäßernb befrtebigenbem ©efdtjäftlgang teine wefent»
lidße Seränberung. Sei ber SDtetaH», SRafcßinem unb
elettroteci)nifdE)en Qnbuftrie fjätt bie flaue, teilweife be*

frtebigenbe Sage an. ©ingig bie ©lüblampetifabrifation
weift nod) 40,9 o/o Kurzarbeiter auf. ©ine Seffermtg ber
Sage für biefen Qnbuftriegweig ift oor ber äBieberfeßr
ber @çportmôglid)feit nidjt gu erwarten. Sefriebigenb
bil gut, otjne wefentlictje Seränberungen ift bie llßrem
inbuftrie unb Sijouterte befdfjäftigt.

Snbeyfrasetu
(fiottefpotibetig.)

Qn ber äJteffung ber Sebenltofien, begm. ber Seue*

rung, bie burd) eine Serljältnilgaljl, ben fogenannten
Qnbej, aulgebrüdtt wirb, ift bie priüate ©tatiftit Oorau*

gegangen. ,£>eute befaffen fiel) eine Steide bon öffent«
lidßen unb pribaten Qnfiitutionen mit SeuerungSberedp
nungen, fo bal eibgenöffifetje 9lrbeitlamt, bie fiatifti*
fdßen Stemter ber ©täbte Qüridt) unb Sern, bei Kam
tonl Safel=@tabt, ber Serbanb fd^meijerifd^et Konfum^
oereine unb ber Qentralberbanb fcfjmeijerifdfier Slrbeit«

geber=0rganifationen. 5Ero|bem ber Slulganglpunft
unb bie ©runblagen, fowie bie erfaßten Slctifel bet

berfc^iebenen SeredjnunglfteHen nirgenbl ibentifc^ finb,
fommen bod& alle, mit Slulnaljme bei ftatiftifd^en
Slmtel ber ©tab t Sern, ju einer annä^ernb gleiten
Neuerung feit ber Sortriegljeit, bie £>eute nod^ mit
60—65 o/o angegeben wirb. Son berfd^iebenen ©eiten
unb gu wieber|olten Skalen ift barauf bjingewiefen
worben, ba§ bie Sered^nungen biefel 91 m tel fidf) auf

gang wiHfürlid^ angenommene Serbraudjlmengen ftü|en,
9118 bie Neuerung fidt) in fteigenber Stiftung bewegte,
beriefen fiel) bie ©ewertfd^aften in ben Sofjnfämpfen
auf ben gnbej bei Serbanbel fc^weigerifcfier Konfum=
bereine, ber bie ftärtfte Steigerung aufwie!. 9118 biefet
Qnbej beim SMcfgang ber Neuerung ben ©ewertfd&aften
in gu ftarfem ïempo fanf, gogen fie ben Serner Snbej
all ben iljren Qntereffen günftigften ^eran. Set

So^nforberung wirb ï)eute bon 9lrbeiterfeite nun ber»

fud^t auf ben Serner Qnbej abgufteüen. ®iel mar
aut| ber gaH anläpd^ ber Sefolbunglrebifion in ber

©fabt Qürict). ®ie Sered^nung ber Neuerung bei

ftatiftifd^en 9lmtel biefer ©tabt mürbe bom ftäbtifdfjen
ißerfonal in unfacblit^er unb heftiger SBeife angegriffen.
®ie Krititer beriefen fidf) bornel)mIi(^ auf ben Serner
Qnbeç.

S3ie ber Schweig. 9lrbeitgeber»3eitung gu entnehmen
ift,*) führte bal ftatiftifd^e ïmt ber ©tabt Qüridf) über
bie ïeuerunglbered^nunqen feiner Serner Kollegin in

einer ©ntgegnung unb Sïed^tfertigung folgenbel au8:
„9118 Krongeuge gegen unfere ïeuetunglbered&nungen

wirb bom ©ettionlborftanb bal ftatiftif(|e 9lmt ber

©tabt Sern angerufen. Seden fit§ unfere Qnbejgal)len
nid^t mit ben bernifd^en, bann werben biefe o^ne weitere!
all riä)tig, bie unfrigen all falfdl) angenommen. (Segen

eine foldtje Seweilfü^rung wäre an unb für fidj nid^tl
einguwenben, wenn ben Seuerunglbered^nungen bei

ftatiftifc^en 9lmte8 ber ©tabt Sern wirf lief) jene „um
gweifel^afte 9lutorität" gutäme, wie ber ©ettionlbor»
ftanb gu glauben -fd&eint. Seiber tonnen wir „bon
unferm ©tanbpunft" aul nid^t gleitet 9lnjtdf)t fein.

Sielmebr bürfen mir mit gutem ©emiffen unb aul
boller Uebergengung behaupten, ba§ unfere Qnbeçbered)'

nungen für ben grögern Seil ber 9lulgaben genauer,
für ben Meinem Seil feinelfatll rainberwertiger finb,

all jene bei ftabtbernifc^en 9lmte8."
lieber ben Serner Sîa^runglinbej äußert fi^

bal ftatiftifdße 9lmt ber ©tabt Qüridß wie folgt:
25ie ber Serner 8ebenltofienberedt)nung nadt)gerü|ntte

„unübertroffene Soüfiänbigteit" trifft ftd^èr für ben ÜW
runglmittelinbej ni(|tgu; benn biefer befdfjräntt ftd^

für Sern ijeute nodß auf bie „gut $eit bei

Kriege! rationierten Sebenlmittel" unb auf

gleifdfj. SWit Stecht würben unfere Krititer fid) über bie

Stüetftänbigteit bei Qürdtjer 9tmtel entrüften, wenn mit

mit ben greifen ber „gur Qeit bei Kriege! rationierten
Sebenlmittel" einen Sta^runglmittelinbej aufgefte®

Ijätten. Kein eingiger ber in ber ©dßmeig aufgepeßteu

*) SSerflI. Sr. 35 t>. 1923.

278 Jllustr. fchweiz. Handw.Zeitnng („Meisterblatt"; Nr. ZS

rückgänge für Zucker und Kartoffeln mehr als ausgegli-
chen, sodaß die Indexziffer der Gesamtnahrungskosten
einen leichten Rückgang verzeichnet. Die Nahrungsver-
teuerung seit Juni 1914 beträgt im Berichtsmonat 61
bis 64 o/o gegenüber 63—66 "/<, im Vormonat.

Die Einzelresultate der 33 Erhebungsgemeinden er-
geben in nur einer Gemeinde eine leichte Zunahme der
Nahrungskosten, in 10 Gemeinden keine Veränderung
und in 22 Gemeinden einen Rückgang. Letzterer beträgt
in 8 Gemeinden 1 °/o, in 10 Gemeinden 2 "/g und in
4 Gemeinden mehr als 2 "/<>.

Die Indexziffer für Brenn- und Leuchtstoffe ist im
Berichtsmonat unverändert geblieben. Die Brennstoffoer-
teuerung seit Juni 1914 beträgt 73—77 °/o. Die Kosten
für Nahrungsmittel und Brennstoffe zusammen stehen
im Berichtsmonat 62—65 "/<> über denjenigen im Juni
1914, gegenüber 64—67 "/» im Vormonat.

Die Lage des Arbeitsmarktes
im August 1923.

(Korrespondenz.)

Die im Verlaufe der letzten Monate festgestellte Bes-
serung der Arbeitsmarktlage ist im August zum Stillstand
gekommen. Die Zahl der gänzlich Arbeitslosen
ist von Ende Juli bis Ende August zwar noch von
22,722 auf 22,544, also um 168 gesunken, ebenso die

Zahl der unterstützten gänzlich Arbeitslosen, die von
4136 auf 3655, also um 481 gefallen ist. Dagegen hat
die Zahl der bei Notstandsarbeiten Beschäftigten innert
Monatsfrist um 539 abgenommen und die Zahl der
tatsächlich ohne Arbeit Befindlichen hat eine Vermehrung
um 509 erfahren. Sie betrug Ende August 14,415 und
umfaßte 11,598 Männer und 2817 Frauen. Ebenso
weist die Gesamtzahl aller Betroffenen gegenüber dem
Vormonat eine Steigerung von 747 auf. Sie ist von
35,314 im Juli auf 36,601 Ende August gestiegen.

Die Berichte der kantonalen Zentralstellen für Ar-
beitsnachweis stellen mit Ausnahme des Kantons Neuen-
bürg keine wesentliche Änderung der Lage fest. Dieser
Kanton meldet, daß einzelne Fabriken infolge der Erd-
bebenkatastrophe in Japan bereits Kündigungen vorge-
nommen haben.

Nach den Berichten der wichtigsten Arbeitgeberver-
bände zeigt der Beschäftigungsgrad der Industrien im
August 1923 folgendes Bild: Lebens- und Genußmittel:
flau, worunter Tabakindustrie: schlecht. Bekleidungsge-
werbe: befriedigend bis gut, bei guten Aussichten. Her-
stellung von Bauten und Baustoffen: größtenteils noch

gut; Holz- und Glasbearbeitung: im allgemeinen befrie-
digend bei ungewissen Aussichten. Textilindustrie:
schlechten Geschäftsgang mit ungünstigen Aussichten melden
die Seidenstoff- und die Kunstwollfabrikation. Die übrigen
Zweige, mit Ausnahme der Färberet, der Appretur und
der Hanf- und Jutefabrikation, die Stickerei und Aus-
rüsterei, die flau beschäftigt sind, melden befriedigenden
bis guten Geschäftsgang, zum größten Teil aber mit un-
bestimmten Aussichten/ Im Graphischen Gewerbe und
Papierindustrie ist die Buchdruckerei schlecht, die übrigen
Zweige flau beschäftigt. Die Chemische Industrie zeigt
bei annähernd befriedigendem Geschäftsgang keine wesent-
liche Veränderung. Bei der Metall-, Maschinen- und
elektrotechnischen Industrie hält die flaue, teilweise be-

friedigende Lage an. Einzig die Glühlampensabrikation
weist noch 40,9°/« Kurzarbeiter auf. Eine Besserung der
Lage für diesen Industriezweig ist vor der Wiederkehr
der Exportmöglichkeit nicht zu erwarten. Befriedigend
bis gut, ohne wesentliche Veränderungen ist die Uhren-
industrie und Bijouterie beschäftigt.

Indexfragen.
(Korrespondenz.)

In der Messung der Lebenskosten, bezw. der Teue-

rung, die durch eine Verhältniszahl, den sogenannten
Index, ausgedrückt wird, ist die private Statistik voran-
gegangen. Heute befassen sich eine Reihe von öffent-
lichen und privaten Institutionen mit Teuerungsberech-
nungen, so das eidgenössische Arbeitsamt, die statisti-
schen Aemter der Städte Zürich und Bern, des Kan-
tons Basel-Stadt, der Verband schweizerischer Konsum-
vereine und der Zentralverband schweizerischer Arbeit-
geber-Organisationen. Trotzdem der Ausgangspunkt
und die Grundlagen, sowie die erfaßten Artikel der

verschiedenen Berechnungsstellen nirgends identisch sind,
kommen doch alle, mit Ausnahme des statistischen
Amtes der Stadt Bern, zu einer annähernd gleichen

Teuerung seit der Vorkriegszeit, die heute noch mit
60—65°/o angegeben wird. Von verschiedenen Seiten
und zu wiederholten Malen ist darauf hingewiesen
worden, daß die Berechnungen dieses Amtes sich auf

ganz willkürlich angenommene Verbrauchsmengen stützen.

Als die Teuerung sich in steigender Richtung bewegte,
beriefen sich die Gewerkschaften in den Lohnkämpfen
auf den Index des Verbandes schweizerischer Konsum-
vereine, der die stärkste Steigerung aufwies. Als dieser

Index beim Rückgang der Teuerung den Gewerkschaften
in zu starkem Tempo sank, zogen sie den Berner Index
als den ihren Interessen günstigsten heran. Bei

Lohnforderung wird heute von Arbeiterseite nun ver-
sucht auf den Berner Index abzustellen. Dies war
auch der Fall anläßlich der Besoldungsrevision in der

Stadt Zürich. Die Berechnung der Teuerung des

statistischen Amtes dieser Stadt wurde vom städtischen
Personal in unsachlicher und heftiger Weise angegriffen.
Die Kritiker beriefen sich vornehmlich auf den Berner
Index.

Wie der Schweiz. Arbeitgeber-Zeitung zu entnehmen
ist,*) führte das statistische Amt der Stadt Zürich über
die Teuerungsberechnungen seiner Berner Kollegin in

einer Entgegnung und Rechtfertigung folgendes aus:
„Als Kronzeuge gegen unsere Teuerungsberechnungen

wird vom Sektionsvorstand das statistische Amt der

Stadt Bern angerufen. Decken sich unsere Indexzahlen
nicht mit den bernischen, dann werden diese ohne weiteres
als richtig, die unsrigen als falsch angenommen. Gegen
eine solche Beweisführung wäre an und für sich nichts

einzuwenden, wenn den Teuerungsberechnungen des

statistischen Amtes der Stadt Bern wirklich jene „un-
zweifelhafte Autorität" zukäme, wie der Sektionsvor-
stand zu glauben scheint. Leider können wir „von
unserm Standpunkt" aus nicht gleicher Ansicht sein.

Vielmehr dürfen wir mit gutem Gewissen und aus

voller Ueberzeugung behaupten, daß unsere Jndexberech-

nungen für den größern Teil der Ausgaben genauer,
für den kleinern Teil keinesfalls minderwertiger sind,

als jene des stadtbernischen Amtes."
Ueber den Berner Nahrungsindex äußert sich

das statistische Amt der Stadt Zürich wie folgt:
Die der Berner Lebenskostenberechnung nachgerühmte

„unübertroffene Vollständigkeit" trifft sicher für den Nah'

rungsmittelindex nicht zu; denn dieser beschränkt sich

für Bern heute noch auf die „zur Zeit des

Krieges rationierten Lebensmittel" und aus

Fleisch. Mit Recht würden unsere Kritiker sich über die

Rückständigkeit des Zürcher Amtes entrüsten, wenn wir

mit den Preisen der „zur Zeit des Krieges rationierte«
Lebensmittel" einen Nahrungsmittelindex aufgestellt

hätten. Kein einziger der in der Schweiz ausgestellte«

*) Vergl. Nr. 35 v. 1923.
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